
 

1 Nr. 3 / Mai 2026 
 

Einladung zur Gemeindeversammlung 

Wir laden die Stimmberechtigten und interessierte Personen ganz herzlich zur  
Gemeindeversammlung ein: 

Donnerstag, 11. Juni 2026, 20 Uhr, Schulhaus Oberhünigen 

Traktanden 
 
1. Jahresrechnung 2025 

 Genehmigung 
 
2. Verschiedenes 
 
Aktenauflage 

Die Jahresrechnung 2025 liegt 30 Tage vor der Gemeindeversammlung öffentlich zur Einsicht-

nahme auf. Die Unterlagen können in elektronischer Form auf unserer Webseite www.ober-

huenigen.ch eingesehen oder bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann innert 30 Tagen nach der Versammlung  

beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen,  

Beschwerde geführt werden (Art. 63 ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Soweit die 

Ansetzung der Gemeindeversammlung sowie die Traktandenliste oder der Inhalt der Abstim-

mungserläuterungen angefochten werden soll, beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage ab der 

ersten Publikation im Anzeiger, respektive Zustellung der Erläuterungen (Art. 41 und 67 a VRPG). 
In diesem Zusammenhang wird auf die Rügepflicht an der Versammlung hingewiesen (Art. 49 a  

Gemeindegesetz). 
 
Protokoll 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung liegt 10 Tage nach der Gemeindeversammlung 

während 20 Tagen, d.h. vom 22. Juni 2026 bis 13. Juli 2026 in der Gemeindeverwaltung, Bern-

strasse 1, 3532 Zäziwil, öffentlich zur Einsichtnahme auf. Während der Auflagefrist kann schrift-

lich Einsprache gegen das Protokoll beim Gemeinderat Oberhünigen eingereicht werden (Art. 64 

OgR). 
 
Stimmrecht 

Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben 

und seit drei Monaten in der Gemeinde wohnen. Personen, die wegen dauernder Urteilsunfähig-
keit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person ver-

treten werden, bleiben vom Stimmrecht ausgeschlossen. 
  



 2 

 
 
Nach der Gemeindeversammlung lädt der Gemeinderat die Anwesenden zu einem kleinen Znüni 

ein. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 
 
Gemeinderat Oberhünigen 

Jahresrechnung 2025 – Genehmigung 
 

 
Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 178'492.25 ab. Budgetiert 

war ein Aufwandüberschuss von CHF 41'100.00. Die Besserstellung beträgt damit 

CHF 219'592.25. 
 
Der Allgemeine Haushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 191'709.20 ab. Budge-
tiert war ein ausgeglichenes Ergebnis von CHF 0.00. 
 
Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 

CHF 7'348.75 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 7'900.00. Das Eigenkapital  
der Spezialfinanzierung beträgt nach Rechnungsabschluss CHF 173'985.35. Der Bestand des 

Werterhalts beläuft sich auf CHF 25'714.55. Der Bestand des Verwaltungsvermögens beträgt 

CHF 132'033.10. 
 
Die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 

CHF 17'875.85 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 29'500.00. Das Eigenkapital 

der Spezialfinanzierung beträgt nach Rechnungsabschluss CHF 227'617.85. Der Bestand des 

Werterhalts beläuft sich auf CHF 233'867.20. Das Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierung 

beträgt total CHF 68'585.00. 
 
Die Spezialfinanzierung Abfallentsorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 

CHF 2'689.85 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 3'700.00. Das Eigenkapital 

der Spezialfinanzierung beträgt nach Rechnungsabschluss CHF 6'470.65. 
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Erläuterungen zum Rechnungsergebnis: 

- Tiefere Lastenausgleichszahlungen an den Kanton und Beiträge für Betreuungsgutscheine  

- Tieferer Unterhalt Gemeindestrassen, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, bauli-

cher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen 
- Höhere Erträge Einkommenssteuern und Sondersteuern 

- Höhere Ersatzabgaben Feuerwehr 

- Nettoinvestitionen von CHF 58'581.85 
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Auflage Jahresrechnung 

Die vollständige Version der Jahresrechnung 2025 kann bei der Gemeindeverwaltung  

bezogen oder auf unserer Webseite abgerufen werden. Falls Sie weitere Informationen 
zur Jahresrechnung oder zu den aufgelisteten Geschäften wünschen, steht die Verwaltung 

zur Verfügung. An der Gemeindeversammlung wird eine gekürzte Ausgabe der Gemeinde-

rechnung aufliegen. 

 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2025 mit nachfolgenden 
Ergebnissen zu genehmigen: 

 

Erfolgsrechnung     

Aufwand Gesamthaushalt CHF 1'499'591.41 

Ertrag Gesamthaushalt CHF 1'678'083.66 

Ertragsüberschuss CHF 178'492.25 
davon   

Aufwand Allgemeiner Haushalt CHF 1'364'747.86 

Ertrag Allgemeiner Haushalt CHF 1'556'457.05 

Ertragsüberschuss CHF 191'709.20 
   

Aufwand Wasserversorgung CHF 23'813.10 

Ertrag Wasserversorgung CHF 31'161.85 

Ertragsüberschuss CHF 7'348.75 
   

Aufwand Abwasserentsorgung CHF 81'112.65 

Ertrag Abwasserentsorgung CHF 63'236.80 

Aufwandüberschuss CHF 17'875.85 
   

Aufwand Abfall CHF 29'917.80 

Ertrag Abfall CHF 27'227.95 

Aufwandüberschuss CHF 2'689.85 

   
Investitionsrechnung     

Ausgaben CHF 58'581.85 

Einnahmen CHF 0.00 

Nettoinvestitionen CHF 58'581.85 

   
Nachkredite     

gebunden CHF 45'755.00 

Kompetenz Gemeinderat CHF 10'406.90 

Kompetenz Gemeindeversammlung  CHF 0.00 

Total CHF 56'161.90 
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Verschiedenes 

Informationen aus den einzelnen Ressorts 

Informationen aus dem Gemeinderat 

Soziales – Wechsel Arbeitsintegrationspartner 
Auf Antrag und Empfehlung des Sozialdienstes Region Konolfingen hat der Gemeinderat einem 

Wechsel des Arbeitsintegrationspartners per 1. Januar 2027 zugestimmt. Der Sozialdienst arbei-

tet ab dem kommenden Jahr im Bereich Arbeitsintegration von Sozialhilfeklienten neu mit dem 

Schweizerischen Arbeitshilfswerk (SAH) zusammen. 

Heizung Schulhaus Oberhünigen – Lieferung Holzschnitzel 

Für die neu eingebaute Schnitzelheizung im Schulhaus Oberhünigen wird ein Lieferant aus Ober-

hünigen für Holzschnitzel gesucht. 

 

Jahresbedarf:  80 – 120 m3 

Liefertermine:  auf Abruf / nach Bedarf 

Lagervolumen:  ca. 35 m3 
 

Voraussetzungen: 

– Die Schnitzel müssen abgetrocknet ab Lager geliefert werden. 

– Die Asche muss durch den Schnitzellieferanten abgeführt und verwertet werden. 

– Betreuung der Heizung bei Störungen 

 
Interessenten für die Lieferung von Holzschnitzeln melden sich bitte bis spätestens am 22. Juni 

2026 unter Angabe des Angebotes pro kWh (inkl. Entsorgung Asche, Betreuung Heizung) bei der 

Gemeindeverwaltung Oberhünigen, Bernstrasse 1, 3532 Zäziwil, oder per Mail an 

gemeinde@oberhuenigen.ch. 

 

Bei Fragen oder für weitere Auskünfte steht Regula Leuenberger, Gemeindeschreiberin-StV, 
Telefon 031 710 33 38 oder Mail regula.leuenberger@zaeziwil.ch, gerne zur Verfügung. 

Mobiliar Schulhaus Oberhünigen – Schulpulte und Stühle 

Aus der Räumung des Schulhauses Oberhünigen sind noch etliche Schulpulte und Stühle vorhan-

den. Diese Mobilien werden der Oberhüniger-Bevölkerung gratis überlassen. 

 

Interessenten für ein oder mehrere Pulte und/oder Stühle melden sich bitte direkt bei Samuel 

Baumgartner, Telefon 078 801 09 91. Es hett solangs hett! 

  

mailto:gemeinde@oberhuenigen.ch
mailto:regula.leuenberger@zaeziwil.ch
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Mieter für ehem. Feuerwehrmagazin gesucht 

Für das ehemalige Feuerwehrmagazin an der Lochmattstrasse 46 wird ein Mieter gesucht. 

 

Die Räumlichkeiten eignen sich als Parkplatz oder Lagerplatz. Es handelt sich um eine Fläche von 

64 m2 (Platz für vier Autos) sowie einen Nebenraum/Magazin von 10 m2. Der Nebenraum ist nur 
via Hauptraum zugänglich. 

 

-> Mietpreis: CHF 300.00 / Monat 

-> Mietbeginn: 01. August 2026 oder nach Vereinbarung 

 

Interessenten melden sich bis spätestens am 22. Juni 2026 bei der Gemeindeverwaltung Ober-
hünigen, Bernstrasse 1, 3532 Zäziwil, oder per Mail an gemeinde@oberhuenigen.ch. Gemäss Be-

schluss des Gemeinderates entscheidet bei mehreren Interessenten das Los. 

 

Bei Fragen oder für weitere Auskünfte steht Doris Müller, Telefon 031 710 33 30 oder Mail 

doris.mueller@zaeziwil.ch, gerne zur Verfügung. 

Bürgerbus – Fahrt auf Verlangen-Angebot (mybuxi) 

Wie bereits informiert, hat die Gemeindeversammlung dem Bürgerbusangebot «Fahrt auf Ver-

langen» zugestimmt und einen Verpflichtungskredit von insgesamt CHF 30’000 für einen vierjäh-

rigen Testbetrieb sowie den dazu gehörenden Leistungsvertrag mit mybuxi genehmigt.  

 

Nach der Zustimmung der involvierten Gemeinden sowie dem positiven Finanzierungsentscheid 
des Grossen Rates des Kantons Bern soll das Einführungsprojekt im Gebiet Chisetal – Worb im 

Januar 2027 gestartet werden. Eine offizielle Orientierung sowie weiterführende Informationen 

zum Angebotsstart folgen in der zweiten Jahreshälfte 2026. 

 

Mybuxi stellt sich in einem separaten Beiblatt zu diesem Infoblatt vor. In einer Umfrage können 

Einwohnerinnen und Einwohner vorgängig Fragen zum Angebot beantworten und Wünsche für 
Haltepunkte einbringen. 

 

Der für die Umsetzung verantwortliche Verein von mybuxi sucht ausserdem noch rund 7 Perso-

nen für den Vorstand sowie 50 bis 60 freiwillige Fahrerinnen und Fahrer. Sind Sie interessiert? 

 

Weitere Informationen dazu finden Sie im Beiblatt oder auf der Webseite www.oberhuenigen.ch. 

Betreuungsgutscheine – Gesuche für Beitragsperiode 2026/27 

Für die Ausrichtung von Betreuungsgutscheinen ab 1. August 2026 (Periode 2026/2027) für  

familienergänzende Kinderbetreuung (Kindertagesstätte, Tagesfamilie) ist das Gesuch bis  

spätestens 31. Juli 2026 einzureichen. Ein allfälliger Gutschein wird erst ab dem nächsten Monat 

nach Eingang des vollständigen Gesuches abgegeben; z.B. Eingang vollständiges Gesuch im Juli, 

Ausrichtung Gutschein ab August. 

Gesuche werden über die Webapplikation www.kibon.ch ausgefüllt. 
Genauere Informationen und den Link dazu finden Sie auf unserer Website. 

mailto:gemeinde@oberhuenigen.ch
mailto:doris.mueller@zaeziwil.ch
http://www.kibon.ch/
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Informationen AHV-Zweigstelle 

Beiträge und Leistungszahlen 

Zäziwil-Oberhünigen 2025 

Beiträge und Einnahmen in CHF 

  AHV/IV/EO-Beiträge    902’683.80 

Verzugszinsen     2’564.00 

Beiträge Familienzulagen   2’788.55 

Beiträge ALV   119’073.05 

Beiträge Familienzulagen   165’476.25 

Verwaltungskostenbeiträge, Mahngebühren / Bussen    24’475.40 

Total      1'217’061.05 

 

Leistungszahlungen 

 

in CHF 
AHV-Renten    5‘725'957.00 

IV-Renten   927’739.00 

EL zur AHV/IV   1‘501'123.95 

EO-Entschädigungen   29’592.80 

Familienzulagen Arbeitnehmer   201’868.65 

Familienzulagen SE-Landwirte   50'041.00 

Familienzulagen NE   5'520.00 

Total      8'441'842.40 

Auszug aus dem individuellen Konto 
Was ist ein individuelles Konto (IK)? 

Ein IK erfasst die AHV-pflichtigen Einkommen jeder Person und ist die Grundlage für die Berech-

nung von AHV-/IV-Leistungen. 

 

Einkommen gemeldet? So überprüfen Sie es. 

Ein IK-Auszug kann online oder schriftlich bei jeder Ausgleichskasse angefordert werden. Damit 

lässt sich überprüfen, ob die Einkommen gemeldet wurden. 

 

Hinweise 

– Die Einkommen des aktuellen Jahres werden erst im Folgejahr verbucht. 

– Auf dem IK-Auszug sind keine Angaben zu zukünftigen Leistungen vorhanden. 

 

Einen IK-Auszug bestellen, wenn Sie 

– noch nie einen beantragt haben. 

– Beiträge der letzten 5 Jahre nachzahlen möchten. 

– Zweifel haben, ob Ihre Einkommen korrekt gemeldet wurden. 

 
Auf der Webseite www.akbern.ch finden Sie weitere Informationen 
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Grosse Wasserbezüge auf mehrere Tage verteilen 

Die Höhe des Beitrages an den Wasserverbund Kiesental WAKI für den Bezug des Trinkwassers 

wird zum grössten Teil aufgrund des Leistungspreises (Durchschnitt der 10 höchsten Tagesver-

bräuche) berechnet. Ein für unsere Gemeinde normaler Tagesverbrauch liegt zwischen 16 bis 

22 m3. Höhere Verbräuche zählen bereits zu den Spitzenwerten, welche unsere Beiträge an  
WAKI beeinflussen. Daher bitten wir Sie, grosse Wasserbezüge (z.B. für das Füllen eines Bassins)  

auf mehrere Tage zu verteilen! 

 

Bitte kontrollieren Sie auch regelmässig, ob Ihre Wasseruhren einen Verbrauch anzeigen, obwohl 

alle sanitären Apparate geschlossen sind. Dies wäre ein Hinweis auf mögliche Rinnstellen. Mel-

den Sie uns auffällige Unstimmigkeiten oder Feststellungen und beauftragen Sie eine Sanitär-
firme mit der Behebung des Mangels. 

Kinder- und Jugendfachstelle Region Konolfingen 

Gemeinsam geht’s besser – eure Ideen zählen 
Die Vorbereitungen fürs kommende Schuljahr laufen bereits langsam an. Wir planen, organisie-

ren, tüfteln, aber eines können wir nicht: Gedanken lesen. Damit wir Angebote gestalten können, 

die wirklich zu euch passen, brauchen wir eure Ideen, Wünsche und spontanen Geistesblitze. 
 

Ob «Können wir mal…?», «Ich fände cool, wenn…» oder «Warum gibt’s eigentlich nicht…?» – ge-

nau solche Inputs bringen die Kinder- und Jugendangebote in unserer Region zum Leben. Wir 

freuen uns über jede Nachricht, jeden Zuruf und jede Idee, die uns erreicht. 

 

Infos und Elternchat 
Infos gibt’s wie gewohnt über die Flyer und in den Jugend- und Elternchats. Wer noch nicht im 

Jugend- oder Elternchat der KiJu ist, aber gerne aufgenommen werden möchte, schreibt uns kurz 

eine Nachricht, Telefon 076 452 81 60. 

Angebote bis zu den Sommerferien 
Freitag, 5. Juni 2026 

Batik färben ab der 1. Klasse. 

 
Freitag, 5. Juni 2026 

Jugendraum mit Bubble Tea ab der 5. Klasse 

 

Mittwoch, 24. Juni 2026 

Planungsabend Sommernachtsparty ab der 5. Klasse.  

 

Freitag, 3. Juli 2026 

Kinderangebot ab der 1. Klasse. Bewegung, Spiel und Spass (voraussichtlich mit dem Spielmobil) 

 

Freitag, 3. Juli 2026 

Sommernachtsparty ab der 5. Klasse. Der krönende Abschluss vor den Ferien. 
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Ferienspass 

Der FERIENSPASS gehört in den Sommerferien zur Tradition. Die Jugendkommission (JUKO) Bern-

Ost der umliegenden Kirchgemeinden organisiert den Ferienspass bereits zum 36. Mal. 

 

Es erwartet dich ein spannendes und abwechslungsreiches Programm, z.B. Übernachtungen auf 
dem Bauernhof, Survival-Abenteuer, Bowlingkurs, Backspass Kambly, Töpfern, und.. und.. 

 

Die Kurse können ab auf der Website www.juko-ferienspass.ch gebucht werden. 

 

Jugendkommission (JUKO) Bern-Ost 

Nationale Präventionskampagne und neue Opferhilfe-Nummer 

«Gleichstellung verhindert Gewalt» 
Gleichstellung ist ein Schutzfaktor vor Gewalt, indem sie Beziehungen auf Augenhöhe, den Dia-

log, die Unabhängigkeit und den gegenseitigen Respekt fördert. 

 

Häusliche, sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt verursacht in der Schweiz täglich im-

menses Leid mit negativen Folgen.  
 

Die Kampagne soll dafür sensibilisieren, dass Gewalt früh entstehen kann. Da, wo Menschen an-

dere immer wieder psychisch herabsetzen, kontrollieren oder isolieren. Und da, wo Menschen 

Macht und Dominanz ausnutzen. Alle können betroffen sein. 

 

Gewalterfahrungen sind mit vielen Unsicherheiten und Ängsten verbunden. Die Kampagne soll 
Mut machen, über das Thema zu sprechen und sich Hilfe zu holen – egal, ob Gewalt erlebt, beo-

bachtet oder ausgeübt wird. Es gibt zahlreiche Hilfs- und Beratungsstellen in der Schweiz. 

 

Weitere Informationen, Beratungsstellen und Angebote finden Sie auf der Webseite 

www.ohne-gewalt.ch. 

 

Opferhilfe-Nummer 142 
Seit dem 1. Mai 2026 ist die Opferhilfe in der ganzen Schweiz über die Nummer 142 erreichbar. 

 

Menschen, die psychische, physische oder sexuelle Gewalt erleben oder erlebt haben, sowie de-

ren Angehörigen, können sich vertraulich beraten lassen – schnell, anonym und professionell.  

Die Opferhilfe ist 24 Stunden am Tag und 7 Tage pro Woche erreichbar. Geschulte Fachpersonen 

hören zu, unterstützen Betroffene, klären über mögliche Schritte auf und vermitteln bei Bedarf 

an weitere zuständige Stellen. 

 

Auch wer unsicher ist, ob die Opferhilfe die richtige Stelle ist, darf sich jederzeit melden. 

 

Wichtig: Nicht für Notfälle 

Die Opferhilfe-Nummer 142 ersetzt keine Notrufnummer. Bei akuter Gefahr ist immer die Polizei 
117 und bei medizinischen Notfällen den Rettungsdienst 144 zu kontaktieren. 

http://www.juko-ferienspass.ch/
http://www.ohne-gewalt.ch/
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Skilager 2026 – Bericht und Dank 

Am Montag, 26. Januar 2026, wartete ein roter Car der Hirsbrunner AG bei der Futtermühle in 

Oberhünigen auf das Eintreffen der Kinder. Als das Gepäck verstaut war, durften die 25 Kinder 
einsteigen und die Fahrt nach Schönried ging los. Im Kuonolf- Ferienheim erwarteten uns schon 

die weiteren Leiterinnen und Leiter vom Skilagerverein Oberhünigen. Die Zimmereinteilung war 

schnell klar, da dieses Jahr deutlich mehr Mädchen am Lager teilnahmen als Jungs. Vor dem Mit-

tagessen wurden die Lagerregeln und FIS-Regeln besprochen, so wie eine Hausbesichtigung ge-

macht. Am Nachmittag ging es dann bereits auf die Ski. Bei gutem Wetter hatten wir einen schö-

nen ersten Skitag.  
 

Jeweils um 16.00 Uhr waren die Kinder zurück im Lagerhaus. Manche gingen ins Dorf etwas 

„gänggelen“, andere spielten lieber Tischtennis oder Spiele. Um 18.00 Uhr gab es immer ein sehr 

gutes, warmes Abendessen. Anschliessend wurden die Ämtli gemacht. Ob beim Toiletten putzen 

oder in der Küche helfen, alle machten mit. In der Küche gibt es neu eine Abwaschmaschine, dies 

vereinfacht den Küchendienst etwas. 

 

Die Abendunterhaltungen waren ganz unterschiedlich. Challenge- Abend, lustige Sketche, Film-

abend, Lotto und ein Fackelspaziergang mit anschliessendem Marshmallow grillen standen auf 

dem Programm. Danach gab es ein feines Dessert, bevor die Kinder ins Bett gingen. Die erste 

Nacht war ein bisschen turbulent, leider hatten wir Kinder, die erkrankten und welche mit Heim-

weh. Morgens wurden wir traditionell mit lauter Musik geweckt, bis alle am Frühstückstisch sas-
sen. Am Dienstag nahmen wir unseren Lunch mit auf die Piste und assen das Mittagessen beim 

Saanerslochgrat. An den anderen Tagen gingen wir ins Lagerhaus Mittagessen. Da es teilweise 

schneite und etwas kühler wurde, tat es gut, sich im Haus kurz aufzuwärmen. Das Skifahren 

machte Spass, die Gruppen wurden manchmal angepasst, so dass es für die verschiedenen Fahr-

levels gut passte. Schnee hatte es genug, die Kinder fanden das Tiefschnee fahren toll. 

 
So verging die Lagerwoche viel zu schnell. Am Samstag mussten wir schon wieder packen. Bei 

strahlendem Sonnenschein, müde, glücklich und zugleich traurig verliessen wir Schönried. 

Tschüss bis zum nächsten Jahr im Skilager. (Daniela Brechbühl) 

 

Im Namen des ganzen Vereins danken wir der Gemeinde Oberhünigen, der Stiftung «Freude 

herrscht», der «Hans Hubacher Stiftung» und allen Gönnerinnen und Gönner ganz herzlich für 

die finanzielle Unterstützung. Ein grosses Merci geht auch an die Küche sowie das ganze Leiter-

team.  
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Bekämpfung von invasiven Neophyten 

Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen, die als Nutz- oder Zierpflanzen eingeführt wurden. Ei-

nige dieser Pflanzen vermehren sich stark und verursachen dadurch Schäden. Diese sogenannten 
invasiven Neophyten beeinträchtigen die einheimische Artenvielfalt, gefährden die Gesundheit, 

beschädigen Infrastrukturen und führen zu wirtschaftlichen Einbussen in der Land- und Forstwirt-

schaft. Das können Sie tun: 

Entfernen 
• Entfernen Sie invasive Neophyten aus Ihrem Garten, damit sich diese nicht weiter in die Na-

tur ausbreiten. 

• Reissen Sie die ganze Pflanze mit Wurzeln aus. 
• Ziehen Sie bei der Entfernung von Gehölzen im Zweifelsfall eine Fachperson bei. Ein unsach-

gemässes Vorgehen kann zur ungewollten Vermehrung invasiver Gehölze führen. 

• Entfernen sie im Minimum Blüten und Früchte rechtzeitig (z. B. beim Kirschlorbeer oder 

Sommerflieder). Damit helfen Sie die Ausbreitung in benachbarte Flächen zu verhindern. 

Entsorgen 
• Invasive Neophyten können sich über Samen, Wurzeln oder andere Pflanzenteile vermehren. 

Eine unsachgemässe Entsorgung führt dazu, dass sie sich weiter ausbreiten. 
• Achten Sie insbesondere auf die korrekte Entsorgung von vermehrungsfähigen Pflanzentei-

len. Im Zweifelsfall entsorgen Sie die gesamte Pflanze im Kehricht. Säcke gut verschliessen! 

• Das Entsorgen von Grüngut in der Natur ist verboten. 

Ersetzen 
• Pflanzen Sie einheimische Blumen, Sträucher und Bäume anstatt invasiver Neophyten. 

• Einheimische Pflanzen sind pflegeleicht, robust und ein Gewinn für die Natur, da sie Insekten 

und damit auch Vögeln und weiteren Tieren wertvolle Nahrung und Lebensraum bieten. 
• Eine grosse Auswahl an einheimischen Pflanzen finden Sie in Staudengärtnereien und Baum-

schulen, die auf naturnahen Gartenbau spezialisiert sind. 

 

 

Weitere Informationen sowie Bildmaterial mit Bestimmungsmerkmalen finden Sie auf unserer 

Website www.oberhuenigen.ch oder auf www.infoflora.ch. 

 

 

 

 
  

http://www.oberhuenigen.ch/
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Asiatische Hornisse 

Die invasive, gebietsfremde Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) breitet sich im Kan-

ton Bern weiter aus. Zum Schutz der einheimischen Insektenvielfalt ist es wichtig, Nester frühzei-

tig zu entdecken und zu entfernen.  

 
Aktuell können Primärnester entdeckt werden. Diese sind klein, meist kugelförmig, und befinden 

sich oft an wettergeschützten Orten wie unter Vordächern, Garagen, Unterständen, Gebäuden 

sowie in Hecken.  

 

Je mehr Primärnester entdeckt und entfernt werden, desto wirkungsvoller kann die weitere Aus-

breitung gebremst werden. 
 

Bitte keine Fallen aufstellen. Es gibt keine selektiven Fallen und der Beifang an Bienen und ande-

ren Insekten richtet grossen ökologischen Schaden an. 

 

Informationen zur Erkennung der Asiatischen Hornisse und zur offiziellen Schweizer Meldestelle 

unter www.asiatischehornisse.ch. 

 

 

 

Redaktion Infoblatt 
Gemeinde Oberhünigen, Bernstrasse 1, 3532 Zäziwil 
Telefon 031 710 33 33, gemeinde@oberhuenigen.ch, www.oberhuenigen.ch 

http://www.asiatischehornisse.ch/

